
Processed by Luminess, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

4 
05

0 
27

2
A

1
*EP004050272A1*

(11) EP 4 050 272 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
31.08.2022 Patentblatt 2022/35

(21) Anmeldenummer: 22158474.1

(22) Anmeldetag: 24.02.2022

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
F24D 19/00 (2006.01) F24H 9/02 (2006.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC): 
F24H 9/02; F24D 19/0097; F24D 2200/12; 
F24D 2220/0207; F24D 2220/0278; F24D 2220/08 

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 25.02.2021 DE 102021104529

(71) Anmelder: Robert Bosch GmbH
70442 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder:  
• Stegemeyer, Andreas

71634 Ludwigsburg (DE)
• Goerick, Sebastian

71706 Markgroeningen (DE)

(54) GEHÄUSEVORRICHTUNG FÜR EIN HYDRAULIKSYSTEM UND HYDRAULIKSYSTEM MIT 
EINER SOLCHEN GEHÄUSEVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung geht aus von einer Gehäusevor-
richtung für ein Hydrauliksystem einer Temperierungs-
vorrichtung, insbesondere einer Wärmepumpe, mit Ge-
häusewänden (14, 16, 18, 20) und mit einem durch die
Gehäusewände (14, 16, 18, 20) begrenzten Aufnahme-
bereich (22) zu einer Anordnung zumindest einer Funk-
tionseinheit (24, 26, 28, 30, 32, 34, 36) des Hydraulik-
systems.

Es wird vorgeschlagen, dass die Gehäusevorrich-
tung zumindest eine an den Gehäusewänden (14, 16,
18, 20) angeordnete Aufnahme- und/oder Fixierungsein-
heit zu einer betriebsbedingten Aufnahme und/oder Fi-
xierung der zumindest einen Funktionseinheit (24, 26,
28, 30, 32, 34, 36) des Hydrauliksystems innerhalb des
Aufnahmebereichs (22) aufweist.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits eine Gehäusevorrichtung für ein
Hydrauliksystem einer Temperierungsvorrichtung, ins-
besondere einer Wärmepumpe, mit Gehäusewänden
und mit einem durch die Gehäusewände begrenzten Auf-
nahmebereich zu einer Anordnung zumindest einer
Funktionseinheit des Hydrauliksystems vorgeschlagen
worden.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Gehäusevor-
richtung für ein Hydrauliksystem einer Temperierungs-
vorrichtung, insbesondere einer Wärmepumpe, mit Ge-
häusewänden und mit einem durch die Gehäusewände
begrenzten Aufnahmebereich zu einer Anordnung zu-
mindest einer Funktionseinheit des Hydrauliksystems.
[0003] Es wird vorgeschlagen, dass die Gehäusevor-
richtung zumindest eine an den Gehäusewänden ange-
ordnete Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit zu einer
betriebsbedingten Aufnahme und/oder Fixierung zumin-
dest einer Funktionseinheit des Hydrauliksystems inner-
halb des Aufnahmebereichs umfasst. Das Hydrauliksys-
tem ist insbesondere zu einer Handhabung eines durch
die Temperierungsvorrichtung temperierten Wärmeträ-
gers vorgesehen. Der Wärmeträger ist vorzugsweise als
Wasser ausgebildet, alternativ als Sole oder als Ther-
malöl. Insbesondere ist das Hydrauliksystem dazu vor-
gesehen, Wärme von der Temperierungsvorrichtung
und/oder dem Wärmeträger an zumindest ein Ver-
brauchsgerät zu übertragen bzw. weiterzuleiten, insbe-
sondere auf mehrere Verbrauchergeräte aufzuteilen.
Verbrauchergeräte sind beispielsweise eine Betriebs-
wasserversorgung, eine Trinkwasserversorgung, ein
Heizkreislauf, ein Wärmespeicher, insbesondere ein
Warmwasserspeicher, oder dergleichen. Alternativ oder
zusätzlich umfasst das Hydrauliksystem zumindest ei-
nen Betriebsmodus, welcher zu einer Übertragung von
Wärme von zumindest einem der Verbrauchergeräte an
die Temperierungsvorrichtung vorgesehen ist. Die Tem-
perierungsvorrichtung umfasst vorzugsweise eine Wär-
mepumpe zu einer Erwärmung oder Kühlung des Wär-
meträgers. Alternativ oder zusätzlich umfasst die Tem-
perierungsvorrichtung eine thermische Solaranlage, ei-
ne Pelletheizung, einen Heizkessel oder eine andere,
dem Fachmann als sinnvoll erscheinende Vorrichtung
zu einem Erwärmen oder Kühlen des Wärmeträgers. Das
Hydrauliksystem ist insbesondere zu einer Aufstellung
oder Montage in einem Innenraum vorgesehen, insbe-
sondere in einem Innenraum eines Gebäudes, eines
Fahrzeugs, eines temporären Bauwerks oder derglei-
chen. Funktionseinheiten des Hydrauliksystems sind
vorzugsweise Einheiten, die zu einem direkten Kontakt
mit dem Wärmeträger ausgebildet sind, beispielsweise
ein Leitungssystem, eine Pumpe, ein Pufferspeicher, ein

Ventil, ein Ausgleichsbehälter oder dergleichen.
[0004] Die Gehäusevorrichtung umfasst vorzugswei-
se eine Gehäuseachse, welche zu einem Betrieb des
Hydrauliksystems dazu vorgesehen ist, zumindest im
Wesentlichen parallel zu einer vertikalen Richtung ange-
ordnet zu werden. Vorzugsweise ist die Gehäusevorrich-
tung quaderförmig ausgebildet. Insbesondere umfasst
die Gehäusevorrichtung sechs der Gehäusewände, von
welchen jeweils zwei je eine Haupterstreckungsebene
aufweisen, die zumindest im Wesentlichen senkrecht zu
je einer von drei zueinander senkrechten Raumachsen
verläuft. Die Gehäusewände können jeweils als Einzel-
komponente ausgebildet sein, stoffschlüssig miteinan-
der verbunden sein oder ihrerseits aus mehreren Einzel-
komponenten aufgebaut sein, sodass insbesondere eine
Anzahl an Einzelkomponenten gleich, kleiner oder grö-
ßer als sechs ist. Insbesondere verläuft die Haupterstre-
ckungsebene zumindest einer der Gehäusewände zu-
mindest im Wesentlichen senkrecht zu der Gehäuseach-
se, wobei diese Gehäusewand, wenn eine Unterschei-
dung von den anderen Gehäusewänden zweckmäßig ist,
auch als Gehäuseboden bezeichnet wird. Insbesondere
verläuft die Haupterstreckungsebene zumindest einer
weiteren der Gehäusewände zumindest im Wesentli-
chen senkrecht zu der Gehäuseachse, wobei diese Ge-
häusewand, wenn eine Unterscheidung von den ande-
ren Gehäusewänden zweckmäßig ist, auch als Gehäu-
sedecke bezeichnet wird. Vorzugsweise verläuft eine
Haupterstreckungsebene zumindest einer der Gehäuse-
wände zumindest im Wesentlichen parallel zu der Ge-
häuseachse, wobei diese Gehäusewand, wenn eine Un-
terscheidung von den anderen Gehäusewänden zweck-
mäßig ist, auch als Seitenwand bezeichnet wird. Beson-
ders bevorzugt umfasst die Gehäusevorrichtung einen
Aufnahmeabschnitt und einen getrennt von dem Aufnah-
meabschnitt ausgebildeten, und insbesondere werk-
zeuglos an dem Aufnahmeabschnitt anbringbaren und
abnehmbaren, Deckenabschnitt. Bevorzugt umfasst der
Aufnahmeabschnitt den Gehäuseboden. Bevorzugt um-
fasst der Aufnahmeabschnitt zumindest eine, vorzugs-
weise zwei, besonders bevorzugt drei, alternativ vier Ge-
häusewände, die als Seitenwände ausgebildet sind. Der
Deckenabschnitt umfasst insbesondere die Gehäusede-
cke. Der Deckenabschnitt umfasst bis zu vier, vorzugs-
weise weniger als vier, insbesondere weniger als drei,
besonders bevorzugt eine, der Gehäusewände, die als
Seitenwand ausgebildet sind. Insbesondere weist der
Deckenabschnitt in einer die Gehäuseachse umfassen-
den Ebene ein L-förmiges Profil auf.
[0005] Unter "im Wesentlichen parallel" soll hier insbe-
sondere eine Ausrichtung einer Richtung relativ zu einer
Bezugsrichtung, insbesondere in einer Ebene, verstan-
den werden, wobei die Richtung gegenüber der Bezugs-
richtung eine Abweichung insbesondere kleiner als 8°,
vorteilhaft kleiner als 5° und besonders vorteilhaft kleiner
als 2° aufweist. Der Ausdruck "im Wesentlichen senk-
recht" soll hier insbesondere eine Ausrichtung einer
Richtung relativ zu einer Bezugsrichtung definieren, wo-
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bei die Richtung und die Bezugsrichtung, insbesondere
in einer Projektionsebene betrachtet, einen Winkel von
90° einschließen und der Winkel eine maximale Abwei-
chung von insbesondere kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner
als 5° und besonders vorteilhaft kleiner als 2° aufweist.
Unter einer "Haupterstreckungsebene" einer Baueinheit
soll insbesondere eine Ebene verstanden werden, wel-
che parallel zu einer größten Seitenfläche eines kleinsten
gedachten Quaders ist, welcher die Baueinheit gerade
noch vollständig umschließt, und insbesondere durch
den Mittelpunkt des Quaders verläuft.
[0006] Die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit um-
fasst insbesondere zumindest ein Strukturelement, vor-
zugsweise eine Vielzahl von Strukturelementen, um zu-
mindest die eine Funktionseinheit, bevorzugt mehrere,
optional alle Funktionseinheiten des Hydrauliksystems,
innerhalb des Aufnahmebereichs zu positionieren, ins-
besondere zu fixieren. Alternativ oder zusätzlich ist die
Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit, insbesondere zu
einer Transportsicherung der zumindest einen Funkti-
onseinheit, dazu vorgesehen, die zumindest eine Funk-
tionseinheit spielfrei innerhalb des Aufnahmebereichs zu
fixieren. Das zumindest eine Strukturelement steht be-
vorzugt von zumindest einer der Gehäusewände ab und
ragt insbesondere in den Aufnahmebereich hinein. Alter-
nativ oder zusätzlich umfasst zumindest eine der Gehäu-
sewände eine Materialaussparung auf einer dem Auf-
nahmebereich zugeordneten Oberfläche, insbesondere
zu einem Einlassen einer der Funktionseinheiten. Das
zumindest eine Strukturelement ist beispielsweise als
Sockel, Stift, Block, Steg, Pyramidenstumpf, Kegel-
stumpf oder dergleichen ausgebildet. Alternativ oder zu-
sätzlich weist eine Anlagefläche des zumindest einen
Strukturelements zu einem Anlegen einer der Funktions-
einheiten eine zu einer Außenfläche der Funktionseinheit
komplementäre, insbesondere konkave, Form auf.
[0007] Bevorzugt umfasst die Aufnahme- und/oder Fi-
xierungseinheit, insbesondere in zumindest einem Aus-
führungsbeispiel der Gehäusevorrichtung, zumindest
ein Strukturelement, das einteilig mit einer Gehäuse-
wand der Gehäusewände, insbesondere mit dem Ge-
häuseboden, ausgebildet ist, und dazu vorgesehen ist,
ein Kondensat aufzufangen. Vorzugsweise umfasst die
Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit, insbesondere in
zumindest einem Ausführungsbeispiel der Gehäusevor-
richtung, zumindest ein Strukturelement, das dazu vor-
gesehen ist, eine während eines Betriebs des Hydrau-
liksystems in dem Aufnahmebereich befindliche Flüssig-
keit aufzufangen und insbesondere einem unkontrollier-
ten Austreten der Flüssigkeit aus dem Aufnahmebereich
vorzubeugen. Insbesondere umfasst die Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit zumindest ein Strukturele-
ment, das dazu vorgesehen ist, einen aus dem Hydrau-
liksystem austretenden Anteil des Wärmträgers
und/oder ein sich an dem Hydrauliksystem bildendes
Kondensat, insbesondere Tauwasser, aufzunehmen
und insbesondere kontrolliert abzuführen. Insbesondere
umfasst die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit zu-

mindest ein Strukturelement, das zu einem Abfangen
und/oder zu einer Führung der Flüssigkeit innerhalb des
Aufnahmebereichs vorgesehen ist. Beispielsweise ist
das zumindest eine Strukturelement als Ablaufschräge,
als Kanal, als Trichter, als Rinne, als Wanne oder der-
gleichen ausgebildet. Alternativ oder zusätzlich umfasst
die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit eine, insbe-
sondere durchgehende und abdichtende, Grundplatte
oder Grundmatte, an welcher das zumindest eine, ins-
besondere eine Vielzahl an, Strukturelement angeordnet
ist. Die Grundplatte oder Grundmatte kann direkt an dem
Gehäuseboden angeordnet sein oder, insbesondere mit-
tels einer Fixierung an zumindest einer der Seitenwände,
beabstandet von dem Gehäuseboden angeordnet sein.
Alternativ oder zusätzlich umfasst die Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit zumindest ein Strukturele-
ment, welches sowohl zu einem Abfangen und/oder einer
Führung der Flüssigkeit als auch zu einer Aufnahme
und/oder einer Fixierung einer der Funktionseinheiten
vorgesehen ist. Bevorzugt sind die Gehäusewände mas-
siv ausgebildet und weisen insbesondere außer Durch-
führungen, beispielsweise für elektrische Leitungen und
fluidtechnische Leitungen, keine Durchbrüche auf. Alter-
nativ umfasst zumindest eine Gehäusewand der Gehäu-
sewände zumindest eine Lüftungsöffnung. Alternativ ist
zumindest eine Gehäusewand der Gehäusewände hohl
ausgebildet.
[0008] Vorzugsweise ist die Aufnahme- und/oder Fi-
xierungseinheit in dem Aufnahmeabschnitt angeordnet.
Alternativ oder zusätzlich umfasst die Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit zumindest ein Strukturele-
ment, welches in dem Deckenabschnitt angeordnet ist.
Besonders bevorzugt ist die Aufnahme- und/oder Fixie-
rungseinheit stoffschlüssig mit zumindest einer der Ge-
häusewände, insbesondere dem Aufnahmeabschnitt,
verbunden, insbesondere einteilig mit zumindest einer
der Gehäusewände verbunden. Unter "einteilig" soll ins-
besondere in einem Stück geformt verstanden werden.
Vorzugsweise wird dieses eine Stück aus einem einzel-
nen Rohling, einer Masse und/oder einem Guss, beson-
ders bevorzugt in einem Spritzgussverfahren, insbeson-
dere einem Ein- und/oder Mehrkomponenten-Spritz-
gussverfahren, hergestellt. Alternativ oder zusätzlich
umfasst die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit zu-
mindest zwei Strukturelemente, welche mit jeweils einer
verschiedenen Gehäusewand stoffschlüssig verbunden,
insbesondere einteilig ausgebildet sind. Alternativ ist die
Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit als Einlegeteil
oder Einsteckteil ausgebildet, welches insbesondere bei
einer Herstellung der Gehäusevorrichtung oder einer
Montage des Hydrauliksystems an zumindest einer der
Gehäusewände angeordnet, optional fixiert, wird.
[0009] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann eine Gehäusevorrichtung bereitgestellt werden, an
welcher Funktionseinheiten des Hydrauliksystems vor-
teilhaft sicher und insbesondere vorteilhaft leicht, insbe-
sondere werkzeuglos, montiert werden können.
[0010] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Aufnah-
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me- und/oder Fixierungseinheit zumindest ein in den Auf-
nahmebereich hineinragendes Stützelement zu einer
Anordnung zumindest einer Funktionseinheit des Hy-
drauliksystems aufweist. Das Stützelement ist insbeson-
dere eine spezielle Ausgestaltung des zumindest einen
Strukturelements. Das Stützelement ist insbesondere
dazu vorgesehen, eine Gewichtskraft der zumindest ei-
nen Funktionseinheit zumindest im Wesentlichen voll-
ständig aufzunehmen. Unter "im Wesentlichen vollstän-
dig" soll insbesondere zumindest zu 25 %, bevorzugt zu
mehr als 50 %, besonders bevorzugt zu mehr als 75 %
verstanden werden. Das Stützelement ist insbesondere
als Unterbau ausgebildet. Das Stützelement ist vorzugs-
weise an dem Gehäuseboden angeordnet. Zusätzlich
oder alternativ ist das Stützelement an einer der Seiten-
wände angeordnet. Das Stützelement weist insbeson-
dere eine von dem Gehäuseboden abgewandte Anlage-
fläche zu einem Anlegen der Funktionseinheit auf. Die
Anlagefläche kann zumindest im Wesentlichen parallel
zu einer Haupterstreckungseben des Gehäusebodens
verlaufen, einen, insbesondere materialseitigen, spitzen
Winkel zu der Haupterstreckungsebene des Gehäuse-
bodens aufweisen oder gekrümmt ausgebildet sein. Vor-
zugsweise umfasst die Aufnahme- und/oder Fixierungs-
einheit zumindest ein Stützelement zu einer Anordnung
einer als Ausgleichsbehälter ausgebildeten Funktions-
einheit des Hydrauliksystems. Vorzugsweise umfasst die
Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit zumindest ein
Stützelement zu einer Anordnung einer als Pufferspei-
cher ausgebildeten Funktionseinheit des Hydrauliksys-
tems. Vorzugsweise umfasst die Aufnahme- und/oder Fi-
xierungseinheit zumindest ein Stützelement zu einer An-
ordnung einer als Pumpe ausgebildeten Funktionsein-
heit des Hydrauliksystems. Vorzugsweise umfasst die
Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit zumindest ein
Stützelement zu einer Anordnung einer als Wärmeträ-
gerleitung ausgebildeten Funktionseinheit des Hydrau-
liksystems. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann vorteilhaft eine Gewichtskraft der Funktionseinhei-
ten direkt aufgenommen werden. Insbesondere kann ei-
ne gravitative Belastung des Leitungssystems, mit wel-
chem die Funktionseinheiten verbunden sind, vorteilhaft
gering gehalten werden. Des Weiteren kann vorteilhaft
auf Zwischenböden zu einer Anordnung der Funktions-
einheiten verzichtet werden. Insbesondere kann der Auf-
nahmebereich vorteilhaft effizient genutzt werden und
insbesondere vorteilhaft kompakt gehalten werden.
[0011] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Aufnah-
me- und/oder Fixierungseinheit zumindest ein Halteele-
ment zu einer Fixierung zumindest einer Funktionsein-
heit des Hydrauliksystems umfasst. Das Stützelement
ist insbesondere eine spezielle Ausgestaltung des zu-
mindest einen Strukturelements der Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit. Das Halteelement ist insbe-
sondere zu einer formschlüssigen und/oder kraftschlüs-
sigen Aufnahme der zumindest eine Funktionseinheit
vorgesehen. Das Halteelement kann beispielsweise als
Rastelement, als Klemme, als Verriegelung oder derglei-

chen ausgebildet sein. Das Halteelement ist vorzugswei-
se an einer der Seitenwände angeordnet. Alternativ oder
zusätzlich umfasst die Aufnahme- und/oder Fixierungs-
einheit zumindest ein Halteelement, das an dem Gehäu-
seboden angeordnet ist. Vorzugsweise umfasst die Auf-
nahme-und/oder Fixierungseinheit zumindest ein Halte-
element zu einer Anordnung einer als Wärmeträgerlei-
tung ausgebildeten Funktionseinheit des Hydrauliksys-
tems. Vorzugsweise umfasst die Aufnahme- und/oder Fi-
xierungseinheit zumindest ein Halteelement zu einer An-
ordnung einer als Ausgleichsbehälter ausgebildeten
Funktionseinheit des Hydrauliksystems. Durch die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung kann ein Bewegungsspiel-
raum der Funktionseinheiten vorteilhaft klein gehalten
werden. Insbesondere kann ein Risiko einer Verschie-
bung zweier Funktionseinheiten relativ zueinander vor-
teilhaft gering gehalten werden. Insbesondere kann eine
vorteilhaft hohe Widerstandsfähigkeit des in der Gehäu-
sevorrichtung angeordneten Hydrauliksystems gegen
Erschütterungen, beispielsweise durch einen Transport,
erreicht werden.
[0012] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Auf-
nahme- und/oder Fixierungseinheit zumindest eine Füh-
rungsschiene zu einer Positionierung zumindest einer
Funktionseinheit des Hydrauliksystems umfasst. Die
Führungsschiene ist insbesondere eine spezielle Aus-
gestaltung des zumindest einen Strukturelements. Die
Führungsschiene kann insbesondere dazu ausgebildet
sein, ein hervorragendes Führungselement, insbeson-
dere einen Stift, einen Steg, eine Gehäusekante oder
dergleichen, der zumindest einen Funktionseinheit auf-
zunehmen oder von einem Führungselement, insbeson-
dere einer Nut, der Funktionseinheit aufgenommen zu
werden. Vorzugsweise verläuft eine maximale Längser-
streckung der Führungsschiene zumindest im Wesentli-
chen senkrecht oder zumindest im Wesentlichen parallel
zu der Gehäuseachse. Alternativ weist die maximale
Längserstreckung der Führungsschiene einen spitzen
Winkel zu der Gehäuseachse auf. Vorzugsweise um-
fasst die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit die zu-
mindest eine Führungsschiene zu einer Positionierung
einer als Ausgleichsbehälter ausgebildeten Funktions-
einheit des Hydrauliksystems. Durch die erfindungsge-
mäße Ausgestaltung können die Funktionseinheiten vor-
teilhaft präzise einer vorgesehenen Montagestelle inner-
halb des Aufnahmebereichs zugeführt werden. Darüber
hinaus kann vorteilhaft intuitiv eine vorgesehene Monta-
gerichtung für die Funktionseinheit vorgegeben werden.
Darüber hinaus kann ein Bewegungsspielraum der
Funktionseinheit vorteilhaft klein gehalten werden.
[0013] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit zumindest zwei,
an einander gegenüberliegenden Gehäusewänden an-
geordnete Klemmelemente zu einem Einklemmen zu-
mindest einer Funktionseinheit des Hydrauliksystems
umfasst. Die Klemmelemente sind insbesondere eine
spezielle Ausgestaltung des zumindest einen Strukture-
lements. Vorzugsweise ist eines der Klemmelemente an
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dem Gehäuseboden und eines der Klemmelemente an
der Gehäusedecke angeordnet. Insbesondere wird die
zumindest eine Funktionseinheit bei einem Schließen
der Gehäusevorrichtung eingeklemmt. Das an dem Ge-
häuseboden angeordnete Klemmelement wird insbe-
sondere von dem oben beschriebenen Stützelement
ausgebildet. Alternativ oder zusätzlich ist eines oder
mehrere der Klemmelemente federelastisch ausgebil-
det, beispielsweise als Feder, als Bügel oder derglei-
chen. Vorzugsweise ist ein minimaler Abstand zwischen
den Klemmelementen in einem geschlossenen Zustand
der Gehäusevorrichtung gleich groß oder kleiner als eine
maximale Erstreckung der zumindest einen Funktions-
einheit in dieser Richtung. Vorzugsweise umfasst die
Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit die zumindest
zwei Klemmelemente zu einem Einklemmen einer als
Ausgleichsbehälter ausgebildeten Funktionseinheit des
Hydrauliksystems. Durch die erfindungsgemäße Ausge-
staltung kann die Funktionseinheit vorteilhaft sicher und
insbesondere werkzeuglos in der Gehäusevorrichtung
fixiert werden.
[0014] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Auf-
nahme- und/oder Fixierungseinheit eine Auffangwanne
ausbildet. Vorzugsweise ist die Auffangwanne stoff-
schlüssig, insbesondere einteilig, mit dem Gehäusebo-
den ausgebildet. Insbesondere ist eine die Auffangwan-
ne begrenzende Oberfläche des Gehäusebodens ge-
genüber einem kleinsten gedachten Quader, der den Ge-
häuseboden vollständig umgibt, zurückversetzt. Insbe-
sondere umfasst der Gehäuseboden einen umlaufenden
Wannenrand, welcher insbesondere in einer Ebene
senkrecht zur Gehäuseachse den Aufnahmebereich
vollständig umgibt. Die Auffangwanne ist insbesondere
dazu vorgesehen, die Flüssigkeit aufzufangen und ei-
nem Abfluss der Gehäusevorrichtung zuzuführen. Vor-
zugsweise sind die Strukturelemente der Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit, welche an dem Gehäusebo-
den angeordnet sind, innerhalb der Auffangwanne an-
geordnet. Die Strukturelemente der Aufnahme-und/oder
Fixierungseinheit, welche an dem Gehäuseboden ange-
ordnet sind, können insbesondere über eine zu einer zur
Gehäuseachse senkrechten Abschlussebene, welche
den Wannenrand begrenzt, hinausragen, bündig mit der
Abschlussebene abschließen oder gegenüber der Ab-
schlussebene in Richtung des Gehäusebodens zurück-
versetzt abschließen. Vorzugsweise umfasst die Auf-
fangwanne einen Abflusstrichter, welcher zu einem Ab-
fließen der Flüssigkeit in Richtung der Gehäuseachse
vorgesehen ist. Alternativ oder zusätzlich umfasst die
Auffangwanne ein in den Wannenrand eingelassenes
oder von dem Wannenrand gebildetes Abflussrohr. Die
Strukturelemente der Aufnahme- und/oder Fixierungs-
einheit, welche an dem Gehäuseboden angeordnet sind,
weisen vorzugsweise in einer zur Gehäuseachse senk-
rechten Ebene auf einer dem Abfluss abgewandten Seite
des jeweiligen Strukturelements eine flache oder konve-
xe Kontur auf, um ein Abfließen der Flüssigkeit an den
Strukturelementen zu begünstigen. Durch die erfin-

dungsgemäße Ausgestaltung kann ein Risiko eines un-
gewollten Austretens der Flüssigkeit aus der Gehäuse-
vorrichtung vorteilhaft gering gehalten werden. Insbe-
sondere kann die Flüssigkeit vorteilhaft kontrolliert ab-
geführt werden.
[0015] Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass eine
dem Aufnahmebereich zugewandte Hauptoberfläche ei-
ner der an die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit an-
geordneten Gehäusewände einen Winkel relativ zu einer
Haupterstreckungsebene dieser Gehäusewand auf-
weist. Der Winkel ist vorzugsweise ein spitzer Winkel von
weniger als 25°, bevorzugt von weniger als 15°, beson-
ders bevorzugt von weniger als 10°. Der Winkel ist vor-
zugsweise ein spitzer Winkel von mehr als 0,5°, bevor-
zugt mehr als 1°, besonders bevorzugt von mehr als 1,5°.
Der Winkel ist vorzugsweise ein spitzer Winkel von we-
niger als 10°, bevorzugt von weniger als 5°, besonders
bevorzugt von weniger als 3°. Die Hauptoberfläche ist
insbesondere die die Auffangwanne begrenzende Ober-
fläche des Gehäusebodens. Die mit dem Winkel geneig-
te Hauptoberfläche ist insbesondere dazu vorgesehen,
die Flüssigkeit dem Abfluss zuzuführen. Der Abfluss
kann zentral oder dezentral an der Hauptoberfläche an-
geordnet sein. Vorzugsweise wird die Hauptoberfläche
zumindest im Wesentlichen vollständig, insbesondere
fließende, d.h. kantenfreie, Übergänge zu dem Wannen-
rand und/oder zu den an der Hauptoberfläche angeord-
neten Strukturelementen der Aufnahme- und/oder Fixie-
rungseinheit ausgenommen, durch eine einzelne Nei-
gungsebene begrenzt, welche den Winkel zu der Haup-
terstreckungsebene des Gehäusebodens aufweist. Al-
ternativ umfasst die Hauptoberfläche mehrere Teilflä-
chen, welche durch je eine Neigungsebene begrenzt
werden, wobei sich insbesondere die Neigungsebene
unterschiedlicher Teilflächen schneiden. Alternativ ist die
Hauptoberfläche kegelstumpfförmig oder halbzylinder-
förmig ausgebildet. Durch die erfindungsgemäße Aus-
gestaltung kann ein Abfließen der Flüssigkeit vorteilhaft
unterstützt werden. Insbesondere kann eine in der Ge-
häusevorrichtung zurückbleibende Restmenge der Flüs-
sigkeit vorteilhaft gering gehalten werden.
[0016] Weiter wird vorgeschlagen, dass zumindest ein
in den Aufnahmebereich hineinragendes Strukturele-
ment der Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit auf ei-
ner dem Aufnahmebereich abgewandten Seite eine Ma-
terialaussparung aufweist. Insbesondere ist zumindest
eines der Strukturelemente der Aufnahme- und/oder Fi-
xierungseinheit hohl ausgebildet. Vorzugsweise weist
das Strukturelement eine Wandstärke auf, welche ver-
gleichbar mit einer Wandstärke der Gehäusewände ist.
Unter "vergleichbar" soll insbesondere gleich bis auf ei-
nen multiplikativen Faktor von weniger als 2, bevorzugt
von weniger als 1,5, besonders bevorzugt von weniger
als 1,25 verstanden werden. Vorzugsweise ist zumindest
eines der Strukturelemente der Aufnahme- und/oder Fi-
xierungseinheit massiv ausgebildet. Vorzugsweise ist ei-
nes der Strukturelemente der Aufnahme- und/oder Fixie-
rungseinheit hohl ausgebildet, wenn das Strukturele-
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ment eine maximale Quererstreckung parallel zu der
Haupterstreckungsebene derjenigen Gehäusewand, an
welcher es angeordnet ist, von mehr als einem Schwel-
lenwert aufweist. Der Schwellenwert beträgt vorzugswei-
se mehr als das 2-fache, bevorzugt mehr als das 2,5-
fache, besonders bevorzugt mehr als das 3,5-fache der
Wandstärke der Gehäusewände. Durch die erfindungs-
gemäße Ausgestaltung kann ein Gewicht und ein Mate-
rialverbrauch zur Herstellung der Gehäusevorrichtung
vorteilhaft gering gehalten werden. Darüber hinaus kann
eine Ausschussrate aufgrund von unsauber geformten
Strukturelementen vorteilhaft gering gehalten werden.
[0017] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Aufnah-
me- und/oder Fixierungseinheit aus expandiertem Poly-
propylen gefertigt ist. Vorzugsweise sind die Gehäuse-
wände, insbesondere zumindest der Gehäuseboden,
aus expandiertem Polypropylen gefertigt. Optional ist die
Gehäusevorrichtung zumindest im Wesentlichen voll-
ständig insbesondere bezogen auf eine Gesamtmasse
und/oder ein Gesamtvolumen der Gehäusevorrichtung
aus expandiertem Polypropylen gefertigt. Alternativ oder
zusätzlich umfasst die Gehäusevorrichtung in die Ge-
häusewände eingelassene oder mit den Gehäusewän-
den umspritzte Anschlüsse, insbesondere elektrische
Anschlüsse oder Wärmeträgeranschlüsse, welche aus
einem Metall oder einer Metalllegierung gefertigt sind.
Alternativ umfasst zumindest eine der Gehäusewände
zumindest einen Durchbruch oder eine Materialausspa-
rung zu einer Durchführung von elektrischen Leitungen
oder fluidtechnischen Leitungen des Hydrauliksystems
durch die Gehäusewände. Durch die erfindungsgemäße
Ausgestaltung kann die Gehäusevorrichtung vorteilhaft
kostengünstig hergestellt werden. Insbesondere können
die Gehäusewände auch mit einem Spaltmaß vorteilhaft
dicht gehalten werden. Ferner kann ein Gewicht der Ge-
häusevorrichtung vorteilhaft klein gehalten werden. Dar-
über hinaus kann eine vorteilhaft hohe Strukturfestigkeit
erreicht werden. Die Gehäusevorrichtung ist insbeson-
dere in einem vorteilhaft hohen Maße recyclingfähig.
[0018] Darüber hinaus wird ein Hydrauliksystem einer
Temperierungsvorrichtung, insbesondere einer Wärme-
pumpe, mit einer erfindungsgemäßen Gehäusevorrich-
tung und mit zumindest einem in der Gehäusevorrichtung
angeordneten und/oder fixierten Ausgleichsbehälter vor-
geschlagen. Das Hydrauliksystem umfasst als Funkti-
onseinheit insbesondere ein Leitungssystem, zu einer
Führung des Wärmeträgers. Vorzugsweise umfasst das
Hydrauliksystem als Funktionseinheit zumindest eine
Pumpe, bevorzugt zumindest zwei Pumpen, zu einer
Förderung des Wärmeträgers durch das Leitungssys-
tem. Insbesondere ist das Leitungssystem dazu vorge-
sehen, in zwei Wärmeträgerkreisläufe eingekoppelt zu
werden. Insbesondere bildet das Leitungssystem zumin-
dest einen Teil eines Temperierungskreislaufs, welcher
zu einer Temperierung des Wärmeträgers vorgesehen
ist. Insbesondere bildet das Leitungssystem zumindest
einen Teil eines Verbraucherkreislaufs, insbesondere ei-
nes Heizkreislaufs, zu einem Wärmeaustausch mit ei-

nem Verbrauchsgerät, insbesondere einem Heizkörper,
einer Fußbodenheizung oder dergleichen. Vorzugswei-
se umfasst das Hydrauliksystem als Funktionseinheit zu-
mindest einen Pufferspeicher, welcher den Temperie-
rungskreislauf und den Verbraucherkreislauf fluidtech-
nisch miteinander verbindet. Vorzugsweise ist zumindest
eine der Pumpen in dem Temperierungskreislauf ange-
ordnet. Vorzugsweise ist zumindest eine der Pumpen in
dem Verbraucherkreislauf angeordnet. Das Hydraulik-
system umfasst optional einen elektrischen Zuheizer als
Funktionseinheit, welcher in dem Temperierungskreis-
lauf angeordnet ist, und insbesondere zu einer Tempe-
rierung des Wärmeträgers ausgebildet ist. Vorzugsweise
umfasst das Hydrauliksystem zumindest einen Teil eines
weiteren Verbraucherkreislaufs, insbesondere zu einem
Wärmeaustausch mit einem weiteren Verbrauchsgerät,
insbesondere einer Trinkwasserversorgung und/oder ei-
ner Betriebswasserversorgung. Optional umfasst das
Hydrauliksystem zumindest einen Wärmeübertrager zu
einem Wärmeaustausch zwischen dem Temperierungs-
kreislauf und dem weiteren Verbraucherkreislauf. Alter-
nativ umfasst das Hydrauliksystem Anschlüsse zu einem
fluidtechnischen Einbinden eines externen Wärmeüber-
tragers, insbesondere eines Warmwasserspeichers
oder Kombispeichers, in den weiteren Verbraucherkreis-
lauf. Vorzugsweise umfasst das Hydrauliksystem zumin-
dest ein Ventil, insbesondere ein 3-Wege-Ventil, insbe-
sondere um zwischen einer Kopplung des Temperie-
rungskreislaufs mit dem Verbraucherkreislauf und einer
Kopplung des Temperierungskreislaufs mit dem weite-
ren Verbraucherkreislauf zu wechseln. Der Ausgleichs-
behälter kann an dem Temperierungskreislauf und/oder
einem der Verbraucherkreisläufe angeschlossen sein.
Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung kann ein
Hydrauliksystem bereitgestellt werden, das insbesonde-
re einfach montierbar und insbesondere vorteilhaft si-
cher, insbesondere ohne Zusatzmaßnahmen, wie Trans-
portstangen, transportierbar ist.
[0019] Die erfindungsgemäße Gehäusevorrichtung
und/oder das erfindungsgemäße Hydrauliksystem sol-
len/soll hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwen-
dung und Ausführungsform beschränkt sein. Insbeson-
dere können/kann die erfindungsgemäße Gehäusevor-
richtung und/oder das erfindungsgemäße Hydrauliksys-
tem zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen Funk-
tionsweise eine von einer hierin genannten Anzahl von
einzelnen Elementen, Bauteilen und Einheiten abwei-
chende Anzahl aufweisen. Zudem sollen bei den in die-
ser Offenbarung angegebenen Wertebereichen auch in-
nerhalb der genannten Grenzen liegende Werte als of-
fenbart und als beliebig einsetzbar gelten.

Zeichnungen

[0020] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen ist
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
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ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0021] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Hydrauliksystems mit einer er-
findungsgemäßen Gehäusevorrichtung,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Aufnah-
me- und/oder Fixierungseinheit der erfindungs-
gemäßen Gehäusevorrichtung,

Fig. 3 einen schematischen Querschnitt einer Gehäu-
sewand der erfindungsgemäßen Gehäusevor-
richtung,

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Gehäuse-
wand als Auffangwanne,

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Füh-
rungsschiene der Aufnahme- und/oder Fixie-
rungseinheit und

Fig. 6 eine weitere schematische Darstellung der Auf-
nahme- und/oder Fixierungseinheit.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0022] Figur 1 zeigt ein Hydrauliksystem 12 einer Tem-
perierungsvorrichtung, insbesondere einer Wärmepum-
pe. Das Hydrauliksystem 12 umfasst eine Gehäusevor-
richtung 10. Das Hydrauliksystem 12 umfasst zumindest
einen in der Gehäusevorrichtung 10 angeordneten
und/oder fixierten Ausgleichsbehälter 58 als Funktions-
einheit 24. Das Hydrauliksystem 12 umfasst insbeson-
dere ein Leitungssystem 70 als Funktionseinheit 36. Vor-
zugsweise umfasst das Hydrauliksystem 12 zumindest
einen Pufferspeicher 60 als Funktionseinheit 26. Bevor-
zugt umfasst das Hydrauliksystem 12 zumindest eine
Temperierungspumpe 64 als Funktionseinheit 30. Die
Temperierungspumpe 64 ist insbesondere in einem
Temperierungskreislauf des Leitungssystems 70 einge-
bunden. Der Temperierungskreislauf ist insbesondere
dazu vorgesehen, an eine Wärmepumpe angeschlossen
zu werden. Das Hydrauliksystem 12 umfasst zumindest
eine Verbraucherpumpe 62 als Funktionseinheit 28. Die
Verbraucherpumpe 62 ist vorzugsweise in einem Ver-
braucherkreislauf des Leitungssystems 70 eingebun-
den. Der Verbraucherkreislauf ist insbesondere dazu
vorgesehen, an ein Verbrauchergerät angeschlossen zu
werden. Insbesondere umfasst das Hydrauliksystem 12
zumindest einen elektrischen Zuheizer 68 als Funktions-
einheit 34, welcher insbesondere an dem Temperie-
rungskreislauf des Leitungssystems 70 angeordnet ist
Bevorzugt umfasst das Hydrauliksystem 12 zumindest
ein Ventil 66, insbesondere ein 3-Wege-Ventil, als Funk-
tionseinheit 32.
[0023] Die Gehäusevorrichtung 10 umfasst Gehäuse-
wände 14, 16, 18, 20. Haupterstreckungsebenen der Ge-
häusewände 14, 16, 18, 20 sind vorzugsweise jeweils
paarweise zueinander im Wesentlichen senkrecht ange-

ordnet. Insbesondere ist die Gehäusevorrichtung 10 zu-
mindest im Wesentlichen quaderförmig ausgebildet. Fi-
gur 1 zeigt insbesondere einen Aufnahmeabschnitt der
Gehäusevorrichtung 10, welche insbesondere eine der
Gehäusewände 14 als Gehäuseboden und mehrere, ins-
besondere drei, der Gehäusewände 16, 18, 20 als Sei-
tenwände umfasst. Die Gehäusevorrichtung 10 umfasst
vorzugsweise einen Deckenabschnitt 88 (siehe Figur 6),
welcher zu einem Schließen und Öffnen der Gehäuse-
vorrichtung 10 vorgesehen ist. Der Deckenabschnitt 88
ist vorzugsweise von dem Aufnahmeabschnitt getrennt
ausgebildet und insbesondere werkzeuglos von/an dem
Aufnahmeabschnitt abnehmbar und anbringbar. Alterna-
tiv ist der Deckenabschnitt 88 schwenkbar an dem Auf-
nahmeabschnitt gelagert.
[0024] Die Gehäusewände 14, 16, 18, 20 begrenzen
einen Aufnahmebereich 22 der Gehäusevorrichtung 10.
Der Aufnahmebereich 22 ist zu einer Anordnung zumin-
dest einer der Funktionseinheiten 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36 des Hydrauliksystems 12 vorgesehen. Insbesondere
ist der Pufferspeicher 60 in dem Aufnahmebereich 22
angeordnet und/oder fixiert. Bevorzugt ist die Verbrau-
cherpumpe 62 in dem Aufnahmebereich 22 angeordnet
und/oder fixiert. Insbesondere ist die Temperierungs-
pumpe 64 in dem Aufnahmebereich 22 angeordnet
und/oder fixiert. Vorzugsweise ist das Ventil 66 in dem
Aufnahmebereich 22 angeordnet und/oder fixiert. Vor-
zugsweise ist der elektrische Zuheizer 68 in dem Auf-
nahmebereich 22 angeordnet und/oder fixiert. Die Ge-
häusevorrichtung 10 umfasst zumindest eine an den Ge-
häusewänden 14, 16, 18, 20 angeordnete Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit. Die Aufnahme- und/oder Fi-
xierungseinheit ist zu einer betriebsbedingten Aufnahme
und/oder Fixierung zumindest einer der Funktionseinhei-
ten 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 des Hydrauliksystems 12
innerhalb des Aufnahmebereichs 22 vorgesehen. Die
Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit ist aus expandier-
tem Polypropylen gefertigt. Bevorzugt sind die Gehäu-
sewände 14, 16, 18, 20 aus expandiertem Polypropylen
gefertigt. Besonders bevorzugt bilden die Gehäusewän-
de 14, 16, 18, 20 die Aufnahme- und/oder Fixierungsein-
heit aus.
[0025] Die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit um-
fasst zumindest ein Halteelement 46 zu einer Fixierung
zumindest einer der Funktionseinheiten 36 des Hydrau-
liksystems 12. Das Halteelement 46 ist insbesondere zu
einer Fixierung einer Leitung des Leitungssystems 70
vorgesehen. Beispielsweise ist das Halteelement 46 hier
zu einer Fixierung einer Betriebs- und/oder Trinkwasser-
leitung 72 des Leitungssystems 70 dargestellt. Alternativ
oder zusätzlich umfasst die Aufnahme-und/oder Fixie-
rungseinheit zumindest ein zusätzliches oder alternati-
ves Halteelement zu einer Fixierung einer Heizkreislauf-
leitung 74 des Leitungssystems 70 oder einer Temperie-
rungskreislaufleitung 71. Insbesondere ist das Halteele-
ment 46 an einer der als Seitenwand ausgebildeten Ge-
häusewände 18 angeordnet, insbesondere einteilig mit
dieser ausgebildet. Das Halteelement 46 ist insbeson-
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dere als Rastelement ausgebildet. Das Halteelement 46
umfasst insbesondere zwei Armabschnitte, welche dazu
vorgesehen sind, die Temperierungskreislaufleitung 71
in einer Ebene senkrecht zu der als Seitenwand ausge-
bildeten Gehäusewand 18, an welcher das Halteelement
46 angeordnet ist, zumindest teilweise zu umgreifen.
Vorzugsweise umfasst der Aufnahmeabschnitt, insbe-
sondere zumindest eine der Seitenwände 18, Aufnah-
men, insbesondere Rastaufnahmen, zu einer Aufnahme
der Temperierungskreislaufleitung 71, der Heizkreislauf-
leitung 74 und/oder der Betriebs- und/oder Trinkwasser-
leitung 72, welche insbesondere in einem an dem Auf-
nahmeabschnitt angeordneten Zustand des Deckenab-
schnitts 88 von dem Deckenabschnitt 88 in einer Haup-
terstreckungsebene einer Gehäusedecke des Decken-
abschnitts 88 verschlossen sind.
[0026] Die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit um-
fasst alternativ oder zusätzlich zumindest ein weiteres
Halteelement 48 zu einer Fixierung zumindest einer der
Funktionseinheiten 24 des Hydrauliksystems 12. Das
weitere Halteelement 48 ist insbesondere zu einer Fixie-
rung des Ausgleichsbehälters 58 vorgesehen. Das wei-
tere Halteelement 48 ist insbesondere an einer der als
Seitenwand ausgebildeten Gehäusewände 16 angeord-
net. Vorzugsweise sind das Halteelement 46 und das
weitere Halteelement 48 an unterschiedlichen der Ge-
häusewände 16, 18 angeordnet. Das weitere Halteele-
ment 48 ist insbesondere zu einer formschlüssigen Fi-
xierung des Ausgleichsbehälters 58 in einer Ebene par-
allel zu einer Haupterstreckungsebene der Gehäuse-
wand 16, an welcher das weitere Halteelement 48 ange-
ordnet ist, vorgesehen.
[0027] Figur 2 zeigt die Gehäusevorrichtung 10, ins-
besondere die als Gehäuseboden ausgebildete Gehäu-
sewand 14. Die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit
bildet eine, insbesondere an dem Gehäuseboden ange-
ordnete, Auffangwanne 56 aus. Die Auffangwanne 56
umfasst einen Abflusstrichter 86, welcher an einem Ab-
fluss 78 der Gehäusevorrichtung 10 angeordnet ist. Der
Abflusstrichter 86 ist vorzugsweise dezentral auf dem
Gehäuseboden angeordnet. Vorzugsweise ist die Auf-
fangwanne 56 als Einzelkomponente ausgebildet und
weist insbesondere eine dem Aufnahmebereich 22 zu-
gewandte durchgehende, insbesondere spaltlose
und/oder nahtlose, Hauptoberfläche auf. Vorzugsweise
weist der Gehäuseboden zumindest eine Durchführung
zu einer Führung einer Leitung, insbesondere der Be-
triebs- und/oder Trinkwasserleitung 72 und/oder einer
Warmwasserspeicherleitung 76 (siehe Figur 1), des Lei-
tungssystems 70 durch den Gehäuseboden hindurch,
insbesondere zu einem externen Warmwasserspeicher,
auf. Vorzugsweise wird die Durchführung von einem
Strukturelement des Gehäusebodens gebildet, welcher
ausgehend von der Hauptoberfläche in den Aufnahme-
bereich 22 hineinragt. Die Aufnahme- und/oder Fixie-
rungseinheit weist insbesondere mehrere Strukturele-
mente auf, welche an dem Gehäuseboden angeordnet
sind und aus der Hauptoberfläche, insbesondere der Auf-

fangwanne 56, herausragen. Vorzugsweise sind die
Strukturelemente der Aufnahme- und/oder Fixierungs-
einheit, welche an dem Gehäuseboden angeordnet sind,
einteilig mit dem Gehäuseboden ausgebildet, insbeson-
dere nahtlos mit der Hauptoberfläche verbunden.
[0028] Die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit
weist zumindest ein in den Aufnahmebereich 22 hinein-
ragendes Stützelement 40 zu einer Anordnung zumin-
dest einer der Funktionseinheiten 24, insbesondere des
Ausgleichsbehälters 58, des Hydrauliksystems 12 auf.
Das Stützelement 40 ist insbesondere an dem Gehäu-
seboden angeordnet, insbesondere einteilig mit diesem
ausgebildet. Vorzugsweise ist das Stützelement 40, ins-
besondere zusätzlich, an einer als Seitenwand ausge-
bildeten Gehäusewand 16 und/oder einem Wannenrand
des Gehäusebodens angeordnet. Das Stützelement 40
weist insbesondere eine von dem Gehäuseboden abge-
wandte Anlagefläche auf, welche zu einem Anlegen, ins-
besondere zu einem Aufsetzen, des Ausgleichsbehäl-
ters 58 vorgesehen ist. Die Anlagefläche verläuft vor-
zugsweise zumindest im Wesentlichen parallel zu einer
Haupterstreckungsebene des Gehäusebodens. Das
Stützelement 40 weist in dem Aufnahmebereich 22 vor-
zugsweise eine Materialaussparung oder eine Verjün-
gung auf, welche zu einer Anordnung eines Einlasses
80 des Ausgleichsbehälters 58 vorgesehen ist. Optional
weist die Anlagefläche eine Nut zu einer Aufnahme eines
umlaufenden Wulsts 84 des Ausgleichsbehälters 58 auf.
Alternativ weist die Anlagefläche einen Absatz auf, um
den Ausgleichsbehälter 58 an einer von dem umlaufen-
den Wulst 84 des Ausgleichsbehälters 58 verschiede-
nen, zusätzlichen oder alternativen, Stelle zu stützen.
[0029] Alternativ oder zusätzlich weist die Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit zumindest ein in den Aufnah-
mebereich 22 hineinragendes Leitungssystem-Stützele-
ment 38 zu einer Anordnung zumindest einer der Funk-
tionseinheiten 36, insbesondere des Leitungssystems
70, des Hydrauliksystems 12 auf. Das Leitungssystem-
Stützelement 38 ist insbesondere an dem Gehäusebo-
den und insbesondere beabstandet von einer der ande-
ren Gehäusewände 16, 18, 20 angeordnet. Das Lei-
tungssystem-Stützelement 38 ist insbesondere dazu
vorgesehen, eine Leitung, insbesondere eine Gewichts-
kraft der Leitung, des Leitungssystems 70 aufzunehmen.
Das Leitungssystem-Stützelement 38 weist insbesonde-
re einen Führungsbereich, beispielsweise eine Planke,
einen Stift, eine Nut oder dergleichen, auf, der dazu vor-
gesehen ist, einen Verlauf der Leitung vorzugeben
und/oder zu stabilisieren.
[0030] Alternativ oder zusätzlich weist die Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit zumindest ein in den Aufnah-
mebereich 22 hineinragendes Pufferspeicher-Stützele-
ment 42 zu einer Anordnung zumindest einer Funktions-
einheit 26, insbesondere des Pufferspeichers 60, des Hy-
drauliksystems 12 auf. Das Pufferspeicher-Stützelement
42 ist insbesondere an dem Gehäuseboden und insbe-
sondere beabstandet von einer der anderen Gehäuse-
wände 16, 18, 20 angeordnet. Das Pufferspeicher-Stüt-
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zelement 42 ist insbesondere dazu vorgesehen, den Puf-
ferspeicher 60 zu stützen, insbesondere eine Gewichts-
kraft des Pufferspeichers 60 aufzunehmen. Vorzugswei-
se umfasst das Pufferspeicher-Stützelement 42 eine
Pufferspeicheranlagefläche zu einem Anlegen des Puf-
ferspeichers 60. Vorzugsweise ist die Pufferspeicheran-
lagefläche relativ zu einer Haupterstreckungsebene des
Gehäusebodens geneigt und/oder gekrümmt. Die Auf-
nahme- und/oder Fixierungseinheit weist optional meh-
rere, beispielsweise drei, voneinander beabstandete
Pufferspeicher-Stützelemente 42 auf. Insbesondere sind
Pufferspeicheranlageflächen von verschiedenen Puffer-
speicher-Stützelemente 42 einander zugewandt ange-
ordnet, insbesondere so, dass sie gemeinsam eine Auf-
nahmemulde für den Pufferspeicher 60 bilden.
[0031] Alternativ oder zusätzlich weist die Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit zumindest ein in den Aufnah-
mebereich 22 hineinragendes Pumpen-Stützelement
44, 44’ zu einer Anordnung zumindest einer Funktions-
einheit 28, 30, insbesondere der Temperierungspumpe
64 und/oder der Verbraucherpumpe 62 des Hydraulik-
systems 12, auf. Das Pumpen-Stützelement 44, 44’ ist
insbesondere an dem Gehäuseboden und insbesondere
beabstandet von einer der anderen Gehäusewände 16,
18, 20 angeordnet. Das Pumpen-Stützelement 44, 44’
ist insbesondere dazu vorgesehen, die Temperierungs-
pumpe 64 und/oder die Verbraucherpumpe 62 zu stüt-
zen, insbesondere eine Gewichtskraft der Temperie-
rungspumpe 64 und/oder der Verbraucherpumpe 62 auf-
zunehmen. Vorzugsweise umfasst die Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit zumindest zwei voneinander
beabstandete Pumpen-Stützelemente 44, 44’ pro Pum-
pe 62, 64.
[0032] Die Stützelemente 38, 40, 42, 44, 44’ sind ins-
besondere dazu vorgesehen, die jeweiligen an dem Stüt-
zelement 38, 40, 42, 44, 44’ angeordnete Funktionsein-
heiten 24, 26, 28, 30, 36 beabstandt von der die Auffang-
wanne 56 begrenzenden Hauptoberfläche zu positionie-
ren und insbesondere ein Abfließen einer in der Auffang-
wanne 56 aufgefangenen Flüssigkeit zu dem Abfluss 78
zu ermöglichen. Insbesondere ist eine maximale Quer-
erstreckung der Stützelemente 38, 40, 42, 44, 44’ vor-
zugsweise kleiner als eine maximale Quererstreckung
der jeweiligen an dem Stützelement 38, 40, 42, 44, 44’
angeordnete Funktionseinheiten 24, 26, 28, 30, 36.
[0033] Figur 3 zeigt einen Querschnitt des Gehäuse-
bodens, insbesondere in einer das Pufferspeicher-Stüt-
zelement 42 und den Abfluss 78 schneidenden Ebene.
Die dem Aufnahmebereich 22 zugewandte Hauptober-
fläche einer der an die Aufnahme- und/oder Fixierungs-
einheit angeordneten Gehäusewände 14, insbesondere
des Gehäusebodens, weist einen Winkel relativ zu einer
Haupterstreckungsebene dieser Gehäusewand 14, ins-
besondere des Gehäusebodens, auf. Insbesondere ist
eine Wandstärke der Gehäusewand 14 in einer Umge-
bung des Abflusses 78 dünner als in einer Umgebung
des Pufferspeicher-Stützelements 42. Zumindest ein in
den Aufnahmebereich 22 hineinragendes Strukturele-

ment der Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit, insbe-
sondere das Pufferspeicher-Stützelement 42, weist auf
einer dem Aufnahmebereich 22 abgewandten Seite eine
Materialaussparung auf.
[0034] Figur 4 zeigt den Abflusstrichter 86. Der Ab-
flusstrichter 86 ist vorzugsweise in einer Ebene, welche
insbesondere senkrecht zu einer Haupterstreckungse-
bene des Gehäusebodens verläuft, mit dem Stützele-
ment 40 angeordnet.
[0035] Figur 5 zeigt das Stützelement 40. Die Aufnah-
me- und/oder Fixierungseinheit umfasst zumindest eine
Führungsschiene 50 zu einer Positionierung zumindest
einer Funktionseinheit 24 des Hydrauliksystems 12. Die
Führungsschiene 50 ist insbesondere dazu vorgesehen,
den Ausgleichsbehälter 58 in einer Ebene parallel zu der
Haupterstreckungsebene des Gehäusebodens form-
schlüssig anzuordnen. Die Führungsschiene 50 umfasst
insbesondere in der Ebene parallel zur Haupterstre-
ckungsebene des Gehäusebodens ein U-förmiges Profil.
Insbesondere ist die Führungsschiene 50 zusammen mit
dem weiteren Halteelement 48 dazu vorgesehen, den
Ausgleichsbehälter 58 formschlüssig in einer Eben par-
allel zu der Haupterstreckungsebene derjenigen Gehäu-
sewand 18 zu positionieren, an welcher das Halteele-
ment 48 angeordnet ist. Die Führungsschiene 50 ist ins-
besondere beabstandet von derjenigen Gehäusewand
18 angeordnet, an welcher das Halteelement 48 ange-
ordnet ist. Vorzugsweise ist die Führungsschiene 50 an
dem Stützelement 40, insbesondere an der Anlagefläche
des Stützelements 40, angeordnet. Die Führungsschie-
ne 50 ist insbesondere einteilig mit dem Stützelement 40
ausgebildet. Die Führungsschiene 50 ist insbesondere
dazu vorgesehen, den umlaufenden Wulst 84 des Aus-
gleichsbehälters 58 aufzunehmen.
[0036] Figur 6 zeigt die Gehäusevorrichtung 10 und
insbesondere zumindest einen Teil des Deckenab-
schnitts 88. Der Deckenabschnitt 88 ist insbesondere
dreigeteilt ausgebildet, wobei in Figur 5 insbesondere
einer der drei Teile abgebildet ist. Die Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit umfasst zumindest zwei, an
einander gegenüberliegenden Gehäusewänden 14 an-
geordnete Klemmelemente 52, 54 zu einem Einklemmen
zumindest einer Funktionseinheit 24 des Hydrauliksys-
tems 12. Insbesondere ist das Stützelement 40 als eines
der Klemmelemente 52 ausgebildet. Insbesondere ist ein
weiteres der Klemmelemente 54 an dem Deckenab-
schnitt 88 angeordnet, insbesondere einteilig mit dem
Deckenabschnitt 88 ausgebildet. Insbesondere ist das
weitere Klemmelement 54 balkenförmig ausgebildet.
Das weitere Klemmelement 54 ist vorzugsweise dazu
vorgesehen, den Wulst 84 des Ausgleichsbehälters 58
in einer Ebene parallel zu der Haupterstreckungsebene
des Gehäusebodens zwischen dem Klemmelement 54
und einer der Gehäusewände 16 einzuschließen, insbe-
sondere derjenigen Gehäusewand 16, an welcher das
weitere Halteelement 48 angeordnet ist. Vorzugsweise
ist das weitere Klemmelement 54 dazu vorgesehen, im
Kontakt mit dem Wulst 84 an einer dem Gehäuseboden
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abgewandten Außenfläche des Ausgleichsbehälters 58
angeordnet zu werden. Vorzugsweise weist der Decken-
abschnitt 88 eine Ausnehmung auf, um eine beabstan-
dete Anordnung eines, insbesondere über die Wulst 84
hinausragenden, Ablassventils 82 des Ausgleichsbehäl-
ters 58 von dem Deckenabschnitt 88 zu ermöglichen.

Patentansprüche

1. Gehäusevorrichtung für ein Hydrauliksystem einer
Temperierungsvorrichtung, insbesondere einer
Wärmepumpe, mit Gehäusewänden (14, 16, 18, 20)
und mit einem durch die Gehäusewände (14, 16, 18,
20) begrenzten Aufnahmebereich (22) zu einer An-
ordnung zumindest einer Funktionseinheit (24, 26,
28, 30, 32, 34, 36) des Hydrauliksystems, gekenn-
zeichnet durch zumindest eine an den Gehäuse-
wänden (14, 16, 18, 20) angeordnete Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit zu einer betriebsbeding-
ten Aufnahme und/oder Fixierung der zumindest ei-
nen Funktionseinheit (24, 26, 28, 30, 32, 34, 36) des
Hydrauliksystems innerhalb des Aufnahmebereichs
(22).

2. Gehäusevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahme- und/oder Fixie-
rungseinheit zumindest ein in den Aufnahmebereich
(22) hineinragendes Stützelement (38, 40, 42, 44)
zu einer Anordnung zumindest einer Funktionsein-
heit (24, 26, 28, 30) des Hydrauliksystems aufweist.

3. Gehäusevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit zumindest ein Halteele-
ment (46, 48) zu einer Fixierung zumindest einer
Funktionseinheit (36) des Hydrauliksystems um-
fasst.

4. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit zumin-
dest eine Führungsschiene (50) zu einer Positionie-
rung zumindest einer Funktionseinheit (24) des Hy-
drauliksystems umfasst.

5. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit zumin-
dest zwei, an einander gegenüberliegenden Gehäu-
sewänden (14) angeordnete Klemmelemente (52,
54) zu einem Einklemmen zumindest einer Funkti-
onseinheit (24) des Hydrauliksystems umfasst.

6. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit eine Auf-
fangwanne (56) ausbildet.

7. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne dem Aufnahmebereich (22) zugewandte Haupto-
berfläche einer der an die Aufnahme- und/oder Fi-
xierungseinheit angeordneten Gehäusewände (14)
einen Winkel relativ zu einer Haupterstreckungse-
bene dieser Gehäusewand (14) aufweist.

8. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein in den Aufnahmebereich (22) hinein-
ragendes Strukturelement, insbesondere ein Puffer-
speicher-Stützelement (42), der Aufnahme-
und/oder Fixierungseinheit auf einer dem Aufnah-
mebereich (22) abgewandten Seite eine Material-
aussparung aufweist.

9. Gehäusevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme- und/oder Fixierungseinheit aus ex-
pandiertem Polypropylen gefertigt ist.

10. Hydrauliksystem einer Temperierungsvorrichtung,
insbesondere einer Wärmepumpe, mit einer Gehäu-
sevorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche und mit zumindest einem in der Gehäuse-
vorrichtung angeordneten und/oder fixierten Aus-
gleichsbehälter (58).
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